
Stand: 02.05.2026 07:49:25

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/22883

"Verbesserung der Situation in der Pflege: Fachkräftemangel bekämpfen - Pflegequalität stärken

XIX: Versicherungsleistungen stärker an den Bedürfnissen und Lebensumständen der Menschen

ausrichten - Strenge Abgrenzung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung im

Leistungsrecht auf den Prüfstand stellen"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/22883 vom 25.06.2018

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/23920 des GP vom 03.07.2018

3. Beschluss des Plenums 17/24048 vom 27.09.2018

4. Plenarprotokoll Nr. 140 vom 27.09.2018



 

17. Wahlperiode 25.06.2018 Drucksache 17/22883 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Alexander 
König, Jürgen Baumgärtner, Gudrun Brendel-Fi-
scher, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas Goppel, 
Klaus Holetschek, Hermann Imhof, Sandro Kirch-
ner, Helmut Radlmeier, Steffen Vogel CSU 

Verbesserung der Situation in der Pflege: Fachkräf-
temangel bekämpfen – Pflegequalität stärken XIX: 
Versicherungsleistungen stärker an den Bedürf-
nissen und Lebensumständen der Menschen aus-
richten – Strenge Abgrenzung zwischen ambulan-
ter und stationärer Versorgung im Leistungsrecht 
auf den Prüfstand stellen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene dafür einzusetzen, dass das Leistungsrecht 
im Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) dahinge-
hend überprüft wird, inwiefern eine stärkere Ausrich-
tung der Leistungen der Pflegeversicherung auf die 
Bedürfnisse der Empfänger und weniger auf die 
Wohnform realisiert werden kann. Hierfür ist vor allem 
die strenge Abgrenzung zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung im Leistungsrecht auf den 
Prüfstand zu stellen. 

Zudem sind – zur Verringerung von Fehlanreizen und 
zur Steigerung der Gerechtigkeit im Leistungssystem – 
die Möglichkeit der Bündelung der Finanzierungsver-
antwortung für die medizinische Behandlungspflege 
bei gleichzeitiger Pflegebedürftigkeit bei der Pflege-
versicherung sowie die Ausgestaltung des Leistungs-
anspruchs in der medizinischen Behandlungspflege 
als Vollkostenersatz zu prüfen. Die bei der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) entstehenden Ein-
sparungen könnten der Gegenfinanzierung der Kos-
tensteigerungen bei der Pflegeversicherung dienen. 

 

 

Begründung: 

Die strikte Trennung zwischen ambulanter und statio-
närer Versorgung im SGB XI passt nicht mehr zur 
Lebenswirklichkeit und zum Bedarf vieler Pflegebe-
dürftiger. Gerade die sogenannten neuen Wohnfor-

men lassen sich häufig nicht klar einem der beiden 
Bereiche zuordnen. Der Graubereich zwischen diesen 
Versorgungsformen wächst. Die Entwicklung neuer 
Wohnformen ist aber durchaus gewollt, da auf diesem 
Weg individuell unterschiedliche und passgenaue Ver-
sorgungsmodelle gelebt werden können. 

Gäbe es nicht die strikte Trennung zwischen ambu-
lantem und stationärem Bereich im Leistungsrecht, 
würden sich die Versorgungskonzepte mehr an den 
Bedarfen der Pflegebedürftigen orientieren, ohne dass 
die Träger vorrangig unterschiedliche Abrechnungs-
möglichkeiten im Blick hätten. Auch die Pflege- und 
Krankenkassen hätten kein wirtschaftliches Interesse, 
den Pflegebedürftigen in der einen oder anderen Ver-
sorgungsform unterzubringen. Dadurch würde die 
Selbstbestimmung des Pflegebedürftigen verstärkt in 
den Mittelpunkt gerückt, weil ihm unabhängig von der 
Wahl der Wohnform gleiche Leistungen gewährt wer-
den könnten. Die Leistungen der Pflege- und Kran-
kenversicherung unterscheiden sich jedoch stark, je 
nachdem ob der Pflegebedürftige ambulant oder sta-
tionär versorgt wird. 

Die Finanzierungsverantwortung für die Kosten der 
medizinischen Behandlungspflege bei gleichzeitiger 
Pflegebedürftigkeit ist derzeit unterschiedlich geregelt. 
Bei ambulanter Versorgung werden die Kosten voll-
ständig von der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) übernommen, während die Kosten in der stati-
onären Versorgung in den Pflegesätzen verhandelt 
werden und der Beitrag der Pflegeversicherung gede-
ckelt ist. Dies führt zu Fehlanreizen, da einheitliche 
Angebote „künstlich“ in ambulante Strukturen umge-
wandelt werden und so Versorgungslücken für den 
einzelnen Pflegebedürftigen entstehen. Durch eine 
Bündelung der Finanzierungsverantwortung bei der 
Pflegeversicherung hätten die Leistungserbringer ei-
nen einheitlichen Verhandlungspartner und die Bün-
delung würde neue Möglichkeiten der Versorgung 
eröffnen (z. B. Delegation). Der Anspruch sollte als 
Vollkostenersatz ausgestaltet werden, um die Bedeu-
tung der Behandlungspflege auch in der stationären 
Pflege zu steigern und eine Verschlechterung der 
Leistungen im ambulanten Bereich zu vermeiden. Die 
Gegenfinanzierung der Ausgabensteigerungen bei der 
Pflegeversicherung kann durch Übertragung der Ein-
sparungen bei der GKV erfolgen. Dies würde die 
wichtigen Leistungen der medizinischen Behand-
lungspflege bei Pflegebedürftigkeit aus der Wettbe-
werbslogik der GKV herausnehmen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Alexander König, 
Jürgen Baumgärtner u.a. CSU 
Drs. 17/22883 

Verbesserung der Situation in der Pflege: Fachkräftemangel be-
kämpfen - Pflegequalität stärken XIX: 
Versicherungsleistungen stärker an den Bedürfnissen und Le-
bensumständen der Menschen ausrichten - Strenge Abgrenzung 
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung im Leistungs-
recht auf den Prüfstand stellen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Bernhard Seidenath 
Mitberichterstatterin: Ruth Waldmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 84. Sit-
zung am 3. Juli 2018 beraten und e i n s t im m i g  Zustimmung 
empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Alexander König, 
Jürgen Baumgärtner, Gudrun Brendel-Fischer, Dr. Ute Eiling-Hü-
tig, Dr. Thomas Goppel, Klaus Holetschek, Hermann Imhof, 
Sandro Kirchner, Helmut Radlmeier, Steffen Vogel CSU 

Drs. 17/22883, 17/23920 

Verbesserung der Situation in der Pflege: Fachkräftemangel be-
kämpfen – Pflegequalität stärken XIX: 
Versicherungsleistungen stärker an den Bedürfnissen und Le-
bensumständen der Menschen ausrichten – Strenge Abgrenzung 
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung im Leistungs-
recht auf den Prüfstand stellen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass das Leistungsrecht im Sozialgesetzbuch (SGB) 
Elftes Buch (XI) dahingehend überprüft wird, inwiefern eine stärkere 
Ausrichtung der Leistungen der Pflegeversicherung auf die Bedürfnis-
se der Empfänger und weniger auf die Wohnform realisiert werden 
kann. Hierfür ist vor allem die strenge Abgrenzung zwischen ambulan-
ter und stationärer Versorgung im Leistungsrecht auf den Prüfstand 
zu stellen. 

Zudem sind – zur Verringerung von Fehlanreizen und zur Steigerung 
der Gerechtigkeit im Leistungssystem – die Möglichkeit der Bündelung 
der Finanzierungsverantwortung für die medizinische Behandlungs-
pflege bei gleichzeitiger Pflegebedürftigkeit bei der Pflegeversiche-
rung sowie die Ausgestaltung des Leistungsanspruchs in der medizi-
nischen Behandlungspflege als Vollkostenersatz zu prüfen. Die bei 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) entstehenden Einspa-
rungen könnten der Gegenfinanzierung der Kostensteigerungen bei 
der Pflegeversicherung dienen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 
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I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro­

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei­

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ­

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge­

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge­

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment­

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.

Protokollauszug
140. Plenum, 27.09.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/22883 vom 25.06.2018
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/23920 des GP vom 03.07.2018
	Beschluss des Plenums 17/24048 vom 27.09.2018
	Plenarprotokoll Nr. 140 vom 27.09.2018

